
 Import USA-Kanada 

 

CF-15-45 
 

 

Erstellt: B. Weiss Erstell- Änderungsdatum: 17.12.2025 Status: 007 
Verantwortlich: PVPrfg.-VZ © Copyright Strassenverkehrsamt Luzern Seite 1 von 2 

 
Pfad\Datei:  G:\80_QMS-StVA\80-1_QMS-Dokumentation\1-3 Checklisten-Formulare (CF)\3 Freigabe\CF-15-45 Import-USA-Kanada.docx 

USA / Kanada – Import 

Zum Eigengebrauch importierte Fahrzeuge und Fahrgestelle sind gemäss Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung 

über die Typengenehmigung von Strassenfahrzeugen TGV (SR 741.511) von der 

Typengenehmigung befreit und können bei der kantonalen Zulassungsstelle direkt angemeldet werden.  

Sie müssen auf den Namen des Importierenden in der Schweiz zugelassen werden. 

Eine spätere Weiterveräusserung und Zulassung auf andere Halter ist möglich. 

 

Erforderliche Unterlagen für die Fahrzeugprüfung und Zulassung: 

• Personenwagen, Lieferwagen und leichte Sattelschlepper, deren erste Inverkehrsetzung im Ausland zum 

Zeitpunkt der Einfuhr weniger als 12 Monate zurückliegt (oder 6 Monate und mehr als 5000 km Fahrleis-

tung) unterliegen der Sanktionspflicht im Rahmen der CO2-Verordnung. Vor der Anmeldung zur Fahrzeug-

prüfung ist ein Gesuch für die Bescheinigung der CO2-Emissionen beim Bundesamt für Strassen (ASTRA) 

einzureichen. Weitere Informationen finden sie unter: https://www.fahrzeugimport.astra.admin.ch/ 

• Ausgefülltes Formular «Anmeldung für die Prüfung eines Import-Fahrzeuges» (Form Fz.01). 

Die Werte sind folgenden Unterlagen zu entnehmen: Bestätigung des Fahrzeugherstellers oder des Inha-

bers der schweizerischen Typengenehmigung, ausländische Zulassungspapiere, Herstellerschild, Betriebsan-

leitung usw. 

• Prüfungsbericht (Form. 13.20A) mit Zollstempel oder QR-Code. 

• Zoll- / MWST-Veranlagungsverfügung. 

• Ausländische Zulassungspapiere im Original mit Datum der 1. Inverkehrsetzung bei Fahrzeugen, die bereits 

in Verkehr standen. Nicht Herstellungs- oder Verkaufsdatum (z.B. „Registration card“ für USA-Fahrzeuge, 

Carfax-Auszug). 

• Nachweis über die Einhaltung der Vorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit EMV und die 

elektrische Sicherheit NEV einer Prüfstelle nach Anhang 2 TGV. 

• Ein Abgas-Wartungsdokument (AWD) mit den erforderlichen Eintragungen und durchgeführter Wartung für 

Fahrzeuge mit 1. Inverkehrsetzung ab 1. Januar 1976. (Bezugsquelle: Markenvertretung oder auto-schweiz, 

Postfach 47, 3000 Bern 22, info@auto.swiss). 

Leichte Motorwagen mit Benzin- oder Gasmotor und anerkanntem On-Board-Diagnose-System ab Euro 3 

sind von der Abgaswartungspflicht befreit. Es ist kein AWD erforderlich. 

Leichte Motorwagen mit Dieselmotor und anerkanntem On-Board-Diagnose-System ab Euro 4 sind von der 

Abgaswartungspflicht befreit. Es ist kein AWD erforderlich. 

Motorräder unterstehen nicht der Abgaswartungspflicht. 

• Die US-amerikanischen oder kalifornischen Abgasvorschriften werden für Motorfahrzeuge der Kategorie M1 

(Personenwagen) und N1 (Lieferwagen) ab Modelljahr 1995, für Fahrzeuge aus Kanada ab Modelljahr 1998 

in der Schweiz teilweise akzeptiert. Solche Fahrzeuge weisen im Motorraum eine Vignette auf. Sie trägt 

den Titel "vehicle emission control information" oder "important vehicle information" und enthält un-

ter anderem den Namen des Fahrzeugherstellers, den Hubraum, das Motorkennzeichen, verschiedene Mo-

toreinstelldaten und das Modelljahr sowie die Bestätigung, dass das Fahrzeug die entsprechenden Abgas-

vorschriften erfüllt. 

 Auf Grund der eingereichten Unterlagen klärt das Strassenverkehrsamt die Gültigkeit der Vignette ab.  

• Fotos von: 

− Vignette "vehicle emission control information" oder "important vehicle information". 

− Herstellerschild mit Fahrgestellnummer und Gewichtsangaben (meistens an Fahrertüre oder „B”- Säule). 

− Ganzes Fahrzeug. 

 

• Bestätigung über die Einhaltung der bei der 1. Inverkehrsetzung gültigen schweizerischen Geräuschvor-

schriften (anzufordern beim Fahrzeughersteller oder vom Inhaber der schweizerischen Typengenehmigung) 

oder ein Prüfbericht einer vom ASTRA anerkannten Prüfstelle gemäss Anhang 2 TGV. 

https://www.fahrzeugimport.astra.admin.ch/
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• Für Fahrzeuge - bis 2500 kg Gesamtgewicht - ohne COC, die ab 1.7.2007 eingeführt oder im Ausland neu in 

Verkehr gesetzt wurden, ist ein Nachweis über die Einhaltung der EG-Richlinie 96/79 oder ECE-94 (Insassen-

schutz bei Frontaufprall) zu erbringen. 

• Für Fahrzeuge ohne COC, die ab 1.10.2007 eingeführt oder im Ausland neu in Verkehr gesetzt wurden, ist 

ein Nachweis über die Einhaltung der EG-Richtlinie 96/27 oder ECE-95 (Insassenschutz bei Seitenaufprall) zu 

erbringen. 

• Frontschutzsysteme ("Fronschutzbügel") sind unzulässig, bzw. nur bei Nachweis der Einhaltung von Verord-

nung (EG) Nr. 2019/2144 gestattet. 

• Versicherungsnachweis einer schweizerischen Versicherungsgesellschaft. 

• Für Neukunden im Strassenverkehrsamt des Kantons Luzern: 

Privatperson:   Aufenthaltsbewilligung oder Kopie Ausländerausweis mit Adresseintrag oder  

Wohnsitzbestätigung.  

Juristische Person:  Handelsregisterauszug. 

 

Ferner ist zu beachten, dass das Fahrzeug: 

• mit Reifen ausgerüstet ist, die sich für die mögliche Höchstgeschwindigkeit laut Fahrzeughersteller eignen. 

• über einen Geschwindigkeitsmesser verfügt, der auch in km/h anzeigt und für die mögliche Höchstge-

schwindigkeit laut Fahrzeughersteller ausgelegt ist. 

• mit Beleuchtungseinrichtungen nach den Prüfnormen E, e, SAE, oder DOT ausgerüstet ist. Die vorgeschrie-

bene Anordnung, die Farbe und die Schaltung müssen den Vorschriften nach VTS (Verordnung über die 

technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge) entsprechen. 

• Ein Prüftermin kann erst vereinbart werden, wenn alle erforderlichen Unterlagen im Original dem Strassen-

verkehrsamt des Kantons Luzern (Büro 12, Technische Auskunft) vorgelegt werden. Alternativ können fol-

gende Fahrzeugarten online angemeldet werden: Personenwagen, Motorräder, Wohnanhänger. 

https://formular.lu.ch/stva/start.do?wfjs_enabled=true&vid=edf0c1767deec282&wfjs_orig_req=%2Fstart.do%3Fgeneralid%3DSTVA_TA&txid=d8a6744f567b06813d5c82494d461e6bea19ffcb

